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RS OGH 1933/11/14 3Ob876/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1933

Norm

KO §12

Rechtssatz

Nur die Erö/nung des Konkurses über das Vermögen desjenigen, gegen den das Pfandrecht erworben wurde, bringt

ein Pfandrecht unter den Voraussetzungen des § 12 KO zum Erlöschen.
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